
Gemeinde Sande Sande 31.01.2018 
Fachbereich I  

 
 

Beschlussvorlage Nr. 020/2018 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft 
und Liegenschaften 

08.02.2018 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 22.02.2018 nicht öffentlich 

Gemeinderat 15.03.2018 öffentlich 

 
 
Betreff:   
Erlass einer Satzung über die Nutzung und die Erhebung von Stellplatzgebühren für 
den öffentlichen Wohnmobilstellplatz in Altmarienhausen 
(Stellplatzgebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
 
Die zuständigen Gremien der Gemeinde Sande haben die Errichtung eines 
öffentlichen Wohnmobilstellplatzes in Altmarienhausen ausführlich beraten und dem 
vorgestellten Konzept zugestimmt. Die beantragten Zuschüsse wurden mittlerweile 
bewilligt und die erforderlichen Genehmigungen liegen vor, so dass in Kürze der 
Grundstücksankauf erfolgen kann. Ausschreibungen wurden bereits durchgeführt, 
eine Auftragsvergabe kann nach der Prüfung des Ergebnisses durch das 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Friesland im Verwaltungssausschuss 
beschlossen werden.  
 
Vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse ist eine Inbetriebnahme rechtzeitig  
zum 12. Norddeutschen Caravan-Salon Sande vorgesehen. Für die Erhebung von 
Stellplatzgebühren sowie für die Festsetzung von Nutzungsbedingungen ist der 
Erlass einer entsprechenden Nutzungs- und Gebührensatzung erforderlich. Ein 
Satzungsentwurf liegt der Sitzungsvorlage als Anlage bei.  
 
Die Stellplatzgebühr soll zunächst auf 6,00 € je Wohnmobil (für 24 Stunden) 
festgelegt werden. Je nach Auslastung des Platzes könnte diese später angepasst 
werden. Die Gebühr wird an einem Parkscheinautomaten zu entrichten sein.  
Darin enthalten ist die Entsorgung des Abwassers.  
Für die Abnahme von Strom und Frischwasser werden kostendeckende Gebühren 
erhoben, die bei Bedarf ebenfalls angepasst werden können. Diese Gebühren sind 
an den jeweiligen Säulen direkt zu entrichten (z. B. pro kWh Stromabnahme = 1 €). 
 
 
 
 
 
 



 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Sande beschließt gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 5 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit gültigen 
Fassung den Erlass einer Satzung über die Nutzung und die Erhebung von 
Stellplatzgebühren für den öffentlichen Wohnmobilstellplatz in Altmarienhausen 
(Stellplatzgebührensatzung).  
  
   
Anlagen: Satzungsentwurf 
 
 
 
 
 
 

Janßen   Eiklenborg 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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